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Bei den Pensionskassen hat 
die Finanzkrise im Jahr 2008 
zur schlechtesten Perfor
mance aller Zeiten geführt. 
Rund die Hälfte von ihnen ist 
in eine Unterdeckung ge
rutscht. Dies ist ein vorüber
gehendes Problem, denn der 
nächste Aufschwung wird 
 bestimmt kommen und die 
Deckungslücken wieder 
schliessen. Die versicherten 
müssen also nicht um ihre 
vorsorgegelder bangen. 

Weit gravierender sind die 
Folgen der finanzmarkt
bedingten Rezession. Werden 
nämlich Stellen abgebaut oder 
Firmen geschlossen, verlieren 
die versicherten nicht nur 
 ihren Arbeitsplatz – sie müssen 
auch noch die Unterdeckung 
ihrer Pensionskasse mittragen. 
So sehen es die Regelungen 
zur Teil oder Gesamtliquida
tion einer Pensionskasse vor. 

Eine Teilliquidation ist bei 
einem Stellenabbau von mehr 
als zehn Prozent zwingend 
und kann innerhalb eines Jah
res auch rückwirkend ange
ordnet werden. Bisher kam 
das Gesetz nur in seiner 
Schönwetterversion zur Gel
tung. Die versicherten erhiel
ten ihren Anteil an den Über
schüssen zusätzlich zur 
Freizügigkeitsleistung ausbe
zahlt. Konsequenterweise gilt 
nun für den Fall der Unterde

ckung das Gleiche: Die versi
cherten partizipieren auch an 
den verlusten. 

So hat die Kombination 
von Finanzkrise und Rezession 
unschöne sozialpolitische Fol
gen: Die Unterdeckungen der 
Pensionskassen werden indivi
dualisiert und effektiv realisiert. 
Die versicherten erhalten 
tiefere Freizügigkeitsleistun
gen und können diese «Kurs
verluste» im Gegensatz zu 
den Pensionskassen nicht ein

Doppelt betroffen: 
Bei Firmen-
schliessungen 
 müssen Versicherte 
die Verluste ihrer 
Pensionskasse 
 mittragen.
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Kantonale Besteuerung
Kapitalauszahlung von 2 Millionen Franken

fach aussitzen. Auch der 
Sicherheitsfonds gleicht sie 
nicht aus. Er springt nur ein, 
wenn Pensionskassen zah
lungsunfähig sind. 

Den versicherten bleibt 
nur ein dürftiges Mittel, um 
ihren Schaden etwas zu 
schmälern: der Wohneigen
tumsvorbezug. Wer damit bei
spielsweise eine Hypothek auf 
sein Eigenheim zurückzahlt, 
reduziert das Pensionskassen
kapital und damit auch die 
verluste. Die voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass die 
Pensionskasse Wohneigen
tumsvorbezüge nicht im Zug 
von Sanierungsmassnahmen 
eingestellt hat. Wohneigen
tumsvorbezüge können bis 
drei Jahre vor der Pensionie
rung getätigt und in späteren 
Jahren wieder zurückbezahlt 
werden, damit die Altersvor
sorge erhalten bleibt. 

MArtin wecHsler, 
BILANZvORSORGEEXPERTE, 
WWW.ALTERSvORSORGE.CH

Wenn Firmen schlies-
sen oder Stellen  
abbauen, tragen die 
Versicherten die  
Unterdeckung ihrer 
Pensionskasse mit.

erheBLIche 
 uNterschIede
Wer sich Pensions-
kassenkapital über 
einen Wohneigen-
tumsvorbezug aus-
zahlen lässt, muss 
Steuern zahlen. Die 
kantonalen Steuer-
unterschiede sind 
dabei erheblich.




